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Gesamtnovelle 2017 der Hämotherapierichtlinie

Sehr geehrter Herr Bundesminister Gröhe,

vielen Dank für Ihre Antwort vom 04.09.2017.

Ihre Antwort hat uns sehr enttäuscht. Sie haben lediglich geschildert, wie
die Neufassung der Hämotherapierichtlinien zu Stande gekommen ist,
sind aber mit keinem Wort auf unsere Anfrage vom 10.08.2017
eingegangen. Dort hatten wir gefragt, ob Sie tatsächlich der Meinung
sind, dass die MSM

· die beim Sexualverkehr Kondome benutzen oder andere Formen des
Safer Sex beachten,

· die in einer monogamen Partnerschaft leben und

· die sich durch eine HIV-Prä-Expositionsprophylaxe (PrEP) beim
Sexualverkehr vor Ansteckung schützen

dasselbe Übertragungsrisiko haben, wie MSM, die ungeschützt mit
häufig wechselnden Partnern Geschlechtsverkehr haben.

Diese Frage haben Sie nicht beantwortet. Wir nehmen an, dass Sie das
nicht getan haben, weil selbst Laien klar ist, dass die Zusammenfassung
aller MSM zu einer einheitlichen Risikogruppe mit demselben hohen
Übertragungsrisiko wissenschaftlich nicht haltbar ist, sondern auf
Vorurteilen beruht.

Insoweit sollten Sie und die anderen Verfasser der
Hämotherapierichtlinie auch bedenken, dass in der Praxis der
Ausschluss der MSM von der Blutspende voraussetzt, dass sie
wahrheitsgemäße Angaben über ihre sexuelle Orientierung und ihr
Sexualverhalten machen.
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Das werden Menschen oft nicht tun, wenn sie den Eindruck haben, dass sie
diskriminierend behandelt und ohne sachlichen Grund von der Blutspende
ausgeschlossen werden sollen.

Ein Verfahren, dass auf einer vorurteilsbasierten Fiktion beruht, kann sich auf den
Schutz der Empfänger von Blutprodukten negativ auswirken. Für die Verhütung von
Infektionen durch Blutspenden wäre es besser, wenn potenzielle Spender den
Eindruck haben, dass Ausschlusskriterien sachlich begründet sind. Dann würden sie
mit Sicherheit in der Regel wahrheitsgemäße Angaben machen und das Urteil, ob
ihre Blutspende mit Risiko behaftet ist, nicht selbst treffen, sondern den
Blutspendediensten überlassen.

Wir bitten Sie deshalb, sehr geehrter Herr Bundesminister Gröhe, noch einmal
nachdrücklich, unsere Frage zu beantworten, ob Sie die Zusammenfassung aller
MSM zu einer einheitlichen Risikogruppe mit demselben hohen Übertragungsrisiko
tatsächlich für wissenschaftlich begründet halten.

Mit freundlichen Grüßen

(Manfred Bruns)
Bundesanwalt beim Bundesgerichtshof a.D.


